
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/12/20 99/10/0204
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs2;

AVG §66 Abs4;

Rechtssatz

Eine "Unterlassung der Abwägung" stellt keine "Mangelhaftigkeit des Sachverhaltes" im Sinne des § 66 Abs 2 AVG dar,

weil der Abwägungsvorgang als solcher keinen Akt der Sachverhaltsermittlung darstellt (Hinweis E vom 27.10.1997,

96/10/0255, 0256, und E vom 21.11.1994, 94/10/0076, VwSlg 14164 A/1994).
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